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1. Vorbemerkung

Der Bundesminister für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit hat den
Entwurf des neuen Bundesnaturschutz-
gesetzes mit Stand vom 02. Februar
2001 im Internet bekanntgegeben (nach-
zusehen unter www.bmu.de). Dieser
Entwurf ist dem Vernehmen nach mit al-
len Bundesressorts abgestimmt. Damit
ist die Novellierung des Bundesnatur-
schutzgesetzes 25 Jahre nach Inkrafttre-
ten des Gesetzes, nach mehreren Anläu-
fen und gescheiterten Versuchen in er-
reichbare Nähe gerückt. Hier können
nicht alle die von der Bundesregierung
beabsichtigten Änderungen, sondern nur
die der Eingriffsregelung vorgestellt und
bewertet werden. Welche Änderungen
sind vorgesehen? Was können der Natur-
schutz und die Landschaftspflege davon
erwarten? Wird alles oder manches an-
ders - nur anders oder auch besser, nur
scheinbar besser oder gar schlechter?
Was wird am Ende für die Sache des Na-
turschutzes gewonnen sein? 

Was den Bundesminister für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit zu
diesen Änderungen bewogen hat, geht
aus der Begründung des Gesetzesent-
wurfes hervor (BMU Begründung der No-
velle 02.02.01: 50): "Die Vorschriften
zur Eingriffsregelung ... werden insge-
samt modifiziert und im Interesse der
Rechtsklarheit und Vollzugsfreundlich-
keit neu geordnet." 

2. Änderungen

Die Vorschriften der Eingriffsregelung
finden sich auch künftig in dritten Ab-
schnitt des Gesetzes, nun aber genügen
nicht mehr zwei Paragraphen (nämlich
die §§ 8 und 8 a), sondern an ihre Stelle
treten die §§ 18 - 21. Was ein Eingriff ist,
bestimmt § 18, die Verursacherpflichten
und die Unzulässigkeit von Eingriffen re-
gelt § 19, das Verfahren § 20, das Ver-
hältnis zum Baurecht § 21. Die inhaltli-
chen Änderungen betreffen in der
Hauptsache die Definition des Eingriffs,
die Verursacherpflichten und die Vor-
schriften über die Unzulässigkeit von
Eingriffen. Das Verhältnis zum Baurecht
sowie das Verfahren bleiben unverän-
dert. So sieht der Entwurf für die An-
wendung der Eingriffsregelung kein ei-
genständiges Verfahren vor (es bleibt
beim "Huckepackverfahren") und belässt
es hinsichtlich hinsichtlich der Mitwir-
kungsrechte der Naturschutzbehörde

(anders als einige Ländergesetze) bei
der Pflicht zum bloßen Benehmensher-
stellen.

Definition des Eingriffs

• Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts 

§ 18 Absatz 1 entspricht weitgehend der
Eingriffsdefinition des bisherigen § 8 Ab-
satz 1. An der Struktur des geltenden
Eingriffsbegriffs mit seinen Anknüp-
fungstatbeständen (Veränderung der
Gestalt oder Nutzung von Grundflächen)
und Folgetatbeständen (erhebliche Be-
einträchtigung des Naturhaushalts oder
des Landschaftsbildes) wird festgehal-
ten. Allerdings ist nun nicht mehr allein
von Beeinträchtigungen der Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushaltes die Rede,
sondern von seiner Leistungsfähigkeit
und Funktionsfähigkeit. Dies dürfte
praktisch folgenlos sein. Die Änderung
ist aber notwendig, weil schon in § 1 des
Entwurfes, also in der Zielbestimmung
des Gesetzes, zum Schutz der Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes der
Schutz der Funktionsfähigkeit hinzuge-
treten ist - wenngleich auch dort folgen-
los und unnötig, weil in der Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushaltes seit jeher
auch seine Funktionsfähigkeit gesehen
worden ist. 

• Veränderungen des mit der beleb-
ten Bodenschicht in Verbindung
stehenden Grundwassers 

Bedeutender und uneingeschränkt sinn-
voll ist die Einbeziehung von Verände-
rungen des mit der belebten Boden-
schicht in Verbindung stehenden Grund-
wasserspiegels in die Eingriffsdefinition.
Die Novelle sucht darin Anschluss an ei-
nige fortschrittliche Landesnaturschutz-
gesetze zu finden, die bisher schon
Grundwasserentnahmen zu den Eingrif-
fen rechnen. Allerdings formuliert der
BMU in der Begründung einschränkend
(a.a.O.: 84): "Veränderungen der Ge-
stalt oder Nutzung von Grundflächen,
die keine oder nur vorübergehende Aus-
wirkungen auf die natürliche Schwan-
kungsbreite des Grundwasserspiegels
haben, werden ... von der Legaldefiniti-
on nicht erfasst. Für den Regelfall nicht
tatbestandsmäßig sind damit u. a. Bau-
maßnahmen bzw. Sanierungsmaßnah-
men im Zusammenhang mit Altlasten." 

• Erhebliche Beeinträchtigung 

Im Gegensatz zum bisherigen § 8 Absatz

1 wird nun nicht mehr auf eine "erhebli-
che oder nachhaltige", sondern allein
auf eine "erhebliche Beeinträchtigung"
abgestellt. Dies ist weder vorteilhaft
noch nachteilig. Für die Änderung
spricht vielleicht, dass auch die Rege-
lung über die Verträglichkeit und Unzu-
lässigkeit von Projekten und Plänen ge-
mäß FFH-Richtlinie allein an eine "er-
hebliche Beeinträchtigung" anknüpft.
Außerdem steht der Begriff "Nachhaltig-
keit" nun uneingeschränkt positiv be-
setzt einer Politik der Nachhaltigkeit zur
Verfügung.

Verursacherpflichten

• Ausgleichsbegriff

Der Gesetzesentwurf hält an der Stufen-
folge der Verursacherpflichten fest:
Auch künftig gehen die Vermeidung von
Beeinträchtigungen vor Ausgleichsmaß-
nahmen (§ 19 Absatz 1) und Ausgleichs-
maßnahmen vor Ersatzmaßnahmen (§ 19
Absatz 2 Satz 1): "Der Verursacher ist zu
verpflichten, unvermeidbare Beein-
trächtigungen ... vorrangig auszuglei-
chen (Ausgleichsmaßnahmen) oder auf
sonstige Weise zu kompensieren (Er-
satzmaßnahmen)." Was als ausgeglichen
und was als auf sonstige Weise kompen-
siert gelten soll, definiert der Entwurf
abweichend von § 8 Absatz 2 so (§ 19 Ab-
satz 2 Sätze 2 und 3): "Ausgeglichen ist
eine Beeinträchtigung, wenn und sobald
die beeinträchtigten Funktionen des Na-
turhaushalts oder das Landschaftsbild
in gleichartiger Weise wiederherge-
stellt sind. Kompensiert ist eine Beein-
trächtigung, wenn und sobald die beein-
trächtigten Funktionen des Naturhaus-
halts in gleichwertiger Weise ersetzt
sind oder das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht neu gestaltet ist." Er-
satzmaßnahmen werden damit erstmals
bundesrechtlich definiert; bisher war
die Ausgestaltung von Ersatzmaßnah-
men allein dem Landesrecht vorbehal-
ten. Bei der Festlegung von Art und Um-
fang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men sind die Darstellungen der Land-
schaftsplanung zu berücksichtigen (§ 19
Absatz 2 Satz 4).

Aber trägt der Entwurf hier wirklich zur
Klarheit der Begriffe bei? Wie wenig ein
bundesweit einheitliches Verständnis
erwartet werden kann und wie wenig ein
solches offensichtlich angestrebt wird,
zeigt bereits die Begründung des Ent-
wurfs, der den Ländern einen weitrei-
chenden Interpretationsspielraum eröff-
net (a.a.O.: 83): "So können die Länder
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einen engen räumlichen Zusammenhang
(zwischen Eingriffs- und Kompensati-
onsort, Anmerkung des Verfassers) vor-
geben oder die zuständigen Behörden
ermächtigen, Naturalkompensation
auch außerhalb des betroffenen Ein-
griffsraums anzuordnen ...". Damit ist
praktisch wieder alles offen bis hin zu
einer vollständigen räumlichen Entkop-
pelung von Eingriff und Kompensation,
die der Begründung zufolge dann zuläs-
sig sein soll, wenn "der Verursacher die
Verfügbarkeit geeigneter Flächen zur
Kompensation nachweist oder sicher-
stellt" (a.a.O.: 83). Insoweit wird das
Verständnis der Eingriffsregelung an die-
ser Stelle auch künftig in sechzehn Ein-
zelregelungen (so viele wie es Landesna-
turschutzgesetze gibt) zerfallen - ver-
mutlich noch weit mehr als bisher. -
Dem Wortlaut des Entwurfs zufolge wä-
ren übrigens künftig alle Beeinträchti-
gungen, nicht nur die erheblichen, son-
dern auch die unerheblichen, auszuglei-
chen oder auf sonstige Weise zu kom-
pensieren. Aber ist eine solche Ver-
schärfung gemeint? Der Entwurf ver-
traut vermutlich lediglich auf das Beibe-
halten der bisherigen Theorie und Praxis
oder hat dieses Detail einfach überse-
hen.

Wie verschwommen das Verständnis von
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen be-
reits im Bundesministerium ist, zeigt die
Vielzahl der Begriffe und Hilfsbegriffe,
die zur Erklärung bemüht werden: aus-
gleichen, ersetzen, kompensieren, auf
sonstige Weise kompensieren, wieder-
herstellen, gleichartige und gleichwerti-
ge Wiederherstellung, Ausgleich, Ersatz,
Kompensation, Naturalkompensation,
Eingriffsort, Kompensationsort, Ein-
griffsraum, außerhalb des Eingriffs-
raums, Kompensationsflächen. Alles
dies erhellt nur wenig und verdunkelt
viel. Wie anders noch § 8 BNatSchG: Die
Rahmenvorschrift kommt ganz ohne die
Bezeichnungen Kompensation, Ersatz
oder den Begriff ersetzbar aus und be-
schränkte sich auf Ausgleich, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen. Auch
das BauGB verzichtet auf den Begriff der
Kompensation.

• Untersagung des Eingriffs

Allerdings würde die Unterscheidung
zwischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men nach der Novelle an Bedeutung ver-
lieren: Die Abwägung zwischen den Be-
langen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege und denen des Eingriffes
soll nämlich künftig erst erfolgen, wenn

die Beeinträchtigungen weder ausgegli-
chen noch auf sonstige Weise kompen-
siert werden können (§ 19 Absatz 3 Satz
1). Die Unterscheidung ist mithin für die
Abwägung völlig bedeutungslos. Bisher
war bereits abzuwägen, wenn die Ein-
griffsfolgen nicht ausgeglichen werden
konnten. 

Zwar wird man einräumen müssen, dass
die Abwägung kaum jemals zur Untersa-
gung von Eingriffen geführt hat. Mit der
Novelle wird die Abwägung aber nicht
nur de facto bedeutungslos, sondern sie
wird es dann auch de jure sein. Wird sie
an das Ende der Kompensation gestellt,
ist sie auch buchstäblich "am Ende". In-
soweit passt der Entwurf gutes Recht
schlechter Praxis an (nicht etwa umge-
kehrt). Künftig wird es kaum zur Abwä-
gung kommen, - um so weniger, je wei-
ter der Begriff des Kompensierens ge-
fasst sein wird. Selbst wenn die Ersatz-
maßnahmen auch künftig die vom Ein-
griff betroffenen Funktionen und Werte
in ähnlicher Art und Weise wiederher-
stellen sollten, bleiben Ersatzmaßnah-
men doch fast immer möglich. Auf diese
Weise tritt der Abwägungsfall praktisch
so gut wie nie ein, so dass zwischen kon-
kurrierenden Belangen auch gar nicht
abgewogen und der Eingriff folglich
auch gar nicht - jedenfalls nicht mit Be-
zugnahme auf die Eingriffsregelung - un-
tersagt werden kann. 

Der BMU begründet diese Änderung so:
"Die Zusammenfassung der Maßnahmen
im Rahmen eines vor der Abwägungsent-
scheidung zu prüfenden Kompensations-
tatbestandes bringt ... erhebliche Voll-
zugserleichterungen. Zugleich dient die
Zusammenfassung einer verbesserten
Rechtsklarheit und damit einher gehend
einer verbesserten Akzeptanz und An-
wendung der Eingriffsregelung in der
Vollzugspraxis." 

Die Bedeutung der bisherigen Stellung
der Abwägung darf im übrigen nicht al-
lein an der Zahl der untersagten Eingrif-
fe gemessen werden. Erfahrungsgemäß
konnte nämlich mit Blick auf die Abwä-
gungshürde von Gutachterbüros des Vor-
habenträgers, den Zulassungs- und Na-
turschutzbehörden gar nicht so selten
im Vorwege der Verzicht auf Eingriffe
oder eine Lösung mit geringeren (näm-
lich ausgleichbaren) Eingriffsfolgen er-
reicht werden. Auf diese Weise hat die
Stellung der Abwägung gewissermaßen
vorbeugend gewirkt, zumindest aber zu
einer Stärkung des schwachen Vermei-
dungsgebotes beigetragen. 

Nimmt man den Entwurf beim Wort,
setzt die Pflicht zur Abwägung übrigens
viel früher und an mehreren Stellen ein:
bereits bei unvermeidbaren Beeinträch-
tigungen, auch schon bei ausgleichbaren
Beeinträchtigungen und erst dann bei
nicht kompensierbaren Beeinträchtigun-
gen. Alle drei Bedingungen sind nämlich
nicht mit "und" sondern "oder" ver-
knüpft, also alternativ, nicht additiv zu
sehen. Diese Auslegung widerspricht al-
lerdings der Begründung. Überhaupt ist
der Entwurf nicht nur inhaltlich, son-
dern auch sprachlich ungewöhnlich
nachlässig formuliert worden, wofür ei-
ne Vielzahl an Belegen angeführt wer-
den kann.

Hingegen ändert der Wortlaut der No-
velle nichts an der bisherigen Rangfolge
in der Abwägung (§ 19 Absatz 3 Satz 1).
Die Bundesregierung unternimmt nichts,
die Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege in der Abwägung zu
stärken: So kann der Eingriff auch künf-
tig nur untersagt werden, wenn die Be-
lange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege bei der Abwägung aller
Anforderungen an Natur und Landschaft
im Range vorgehen und nicht schon,
wenn die Naturschutzbelange mit den
konkurrierenden Interessen gleich auf-
liegen. 

An sich positiv ist die Zulassungsver-
schärfung für den Fall, "dass der Eingriff
Lebensräume zerstört, die für dort wild
lebende Tiere und wild wachsende
Pflanzen der streng geschützten Arten
nicht ersetzbar sind". Der Eingriff ist
dann nur zulässig, "wenn er aus zwingen-
den Gründen des überwiegenden öffent-
lichen Interesses gerechtfertigt ist" (§
19 Absatz 3 Satz 2). Allerdings dürfte
auch diese Änderung (die den Vorschrif-
ten über die Zulassung von Projekten
und Plänen nach der FFH-Richtlinie
nachgebildet scheint) kaum halten, was
sie zu versprechen vorgibt, denn auch
hier steht und fällt das Ergebnis mit
dem, was unter ersetzbar oder nicht er-
setzbar verstanden werden soll (was
wiederum der Entscheidung der Länder
überlassen bleibt). Ist hier nicht ersetz-
bar also gleichbedeutend mit nicht aus-
gleichbar? Wohl kaum. Überdies ist die
Beschränkung auf Lebensräume der
streng geschützten Arten keinesfalls
ausreichend, denn diese Arten sind
längst nicht alle die Arten, die nach den
Roten Listen zu den gefährdeten oder
auch nur hochgradig gefährdeten Arten
zählen. Die Novelle verknüpft hier die
Vorschriften des besonderen Arten-
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schutzes, die primär auf den Fang, den
Handel und die Haltung von Arten ausge-
richtet sind, mit den Vorschriften der
Eingriffsregelung, was bei einem tiefe-
ren Verständnis des besonderen Arten-
schutzrechts kaum zu einem sinnvollen
Ergebnis führen kann. Eine weitere
Nachlässigkeit der Formulierung zeigt
sich darin, dass die Lebensräume von
Tieren und Pflanzen und nicht etwa Tie-
ren oder Pflanzen der streng geschütz-
ten Arten betroffen sein müssen, was
aber vermutlich nicht im strengen Wort-
sinn auszulegen ist. 

• Weitergehende Regelungen der
Länder, Ersatzzahlungen

Die Länder können, wie schon gesagt,
weitergehende Regelungen über die
Verursacherpflichten und die Untersa-
gung von Eingriffen erlassen. Vor allem
können sie vorsehen, "dass bei zuzulas-
senden Eingriffen für nicht ausgegliche-
ne oder kompensierte Beeinträchtigun-
gen Ersatz in Geld zu leisten ist (Ersatz-
zahlung)" (§ 19 Absatz 4). (Gemeint sind
vermutlich nicht ausgleichbare oder
nicht kompensierbare Beeinträchtigun-
gen - was uns wiederum einen Eindruck
von der Sorgfalt vermittelt, mit der die-
ser Entwurf formuliert wurde.) Der Ent-
wurf ermöglicht insoweit alternative als
auch ultimative Ersatzzahlungen, d.h.
Ersatzzahlungen anstelle von Ersatz-
maßnahmen sowie Ersatzzahlungen als
ultima ratio, dann nämlich, wenn Er-
satzmaßnahmen nicht möglich sind.
Auch hier bietet sich den Ländern ein
beträchtlicher Spielraum, der wiederum
von der (unklaren) Inhaltsbestimmung
der Ersatzmaßnahmen bestimmt wird.
Immerhin sind die Länder nicht ver-
pflichtet, von der Möglichkeit zur Ein-
führung einer Ersatzabgabe Gebrauch zu
machen. 

3. Zusammenfassende
Bewertung

Was also ist von dem Entwurf zu halten,
was mit der Novelle gewonnen? Wo sind
Übersichtlichkeit, Klarheit, Vollzugs-
freundlichkeit? Und vor allem: Wo die
Stärkung des Naturschutzes und der
Landschaftspflege? Am ehesten ist die
bundesrechtliche Verankerung einer
Klagebefugnis anerkannter Naturschutz-
verbände positiv herauszustellen (Ver-
bandsklage), deren positive Wirkung im
Hinblick auf die Durchsetzung der Ein-
griffsregelung kaum überschätzt werden
kann. Allerdings ist diese Klagebefugnis

bereits in dreizehn von sechzehn Bun-
desländern Rechtswirklichkeit. Im übri-
gen wird man eher auf Verschlechterun-
gen und Scheinverbesserungen treffen:

• Zersplitterung der Eingriffsrege-
lung wird noch zunehmen

Der Entwurf wirkt der Zersplitterung der
Eingriffsregelung in sechzehn Einzelre-
gelungen nicht entgegen, sondern wird
die Regelungsunterschiede noch vergrö-
ßern. Hierzu trägt insbesondere die den
Ländern überlassene Ausgestaltung von
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bis
hin zur völligen räumlichen Entkoppe-
lung von Eingriff und Kompensation bei. 

• Stufenfolge von Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen verschwimmt

Zwar hält der Entwurf an dem Vorrang
von Ausgleichsmaßnahmen vor Ersatz-
maßnahmen fest. Im Ergebnis ist aber
eher mit "irgendeiner Form der Kompen-
sation" zu rechnen ("irgendwas irgendwo
für den Naturschutz"), zumal die Abwä-
gung an das Ende der Stufenfolge von
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ge-
rückt nicht mehr die Schwere der Ein-
griffsfolgen markiert und es auch des-
wegen auf die Unterscheidung zwischen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen weni-
ger anzukommen scheint als bisher. Die
Tendenz, in der Eingriffsregelung weni-
ger das Instrument zur Eingriffsfolgen-
bewältigung und statt dessen ein bloßes
Finanzierungs- und Flächenbeschaf-
fungsinstrument des Naturschutzes zu
sehen, dürfte noch zunehmen. Im Unter-
schied zu der Vorstellung, die die Bau-
leitplanungsseite im Zusammenhang mit
§ 200 a BauGB entwickelt hat, nämlich
dass es auf die Unterscheidung zwischen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht
mehr ankommen soll, bleibt die Unter-
scheidung aber auch mit dem Entwurf
wegen des Vorrangs der Ausgleichsmaß-
nahmen beachtlich. Ob dies noch kom-
munizierbar ist, wird wesentlich von den
Länderregelungen abhängen. Die Diffe-
renzierung wird aber gerade mit Blick
auf die Rechtsprechung zwingend erfor-
derlich sein.

• Unterschiede zur Bauleitplanung
bleiben

Der Entwurf hat zwar darauf verzichtet,
die Eingriffsregelung des Bundesnatur-
schutzgesetzes an die Eingriffsregelung
in der Bauleitplanung anzugleichen. An-
dererseits hat die Novelle aber keinen
Versuch unternommen, die Abweichun-

gen in der Bauleitplanung zu überwin-
den (womit realistischer Weise nach der
Neufassung der Baugesetzbuches 1998
auch nicht gerechnet werden konnte).
Insoweit bleibt es bei einer gewisserma-
ßen schismatischen Situation: nämlich
1. dem Abwägungsvorbehalt, unter den
die Maßnahmen zum Ausgleich in der
Bauleitplanung gestellt sind, 2. der Mög-
lichkeit, Maßnahmen zum Ausgleich
bauleitplanerisch vorbereiteter Eingrif-
fe zu bevorraten ("Ökokonto") und 3. der
permanenten Herausforderung und la-
tenten Verunsicherung, die die bauleit-
planerische Vorstellung von der Ein-
griffsregelung in der Bauleitplanung für
die Eingriffsregelung bei der Zulassung
von Vorhaben mit sich bringt. 

• Sanktionsprogramm wird massiv
eingeschränkt

Mit der Verschiebung der Abwägungs-
entscheidung können Eingriffe aufgrund
überwiegender Belange des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege nun auch
rechtlich kaum mehr untersagt werden.
Dies bedeutet nicht nur einen beträcht-
lichen Ansehens- und Bedeutungsverlust
der Eingriffsregelung, sondern selbst bei
restriktiver Ausgestaltung des Begriffs
der Ersatzmaßnahme eine massive Ein-
schränkung des bisherigen Sanktionspro-
gramms.

• Scheinverbesserung statt Akzentu-
ierung eines an sich bewährten In-
struments

Statt einer Akzentuierung eines an sich
bewährten Instruments (diese hatte der
Bundesverband Beruflicher Naturschutz
BBN noch kürzlich empfohlen) bietet der
Entwurf überwiegend bestenfalls
Scheinverbesserungen. Zumindest wur-
de die Chance für eine durchgreifende
Weiterentwicklung zugunsten des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege
nicht genutzt. Regelungen etwa zur Un-
tersuchungstiefe, zur Einbeziehung aller
Schutzgüter in Eingriffs-Ausgleichs-Be-
wertungen, zu Fragen von Pflege, Ge-
währleistung oder Kontrolle von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen oder ver-
besserte Mitwirkungsrechte der Natur-
schutzbehörden (Einvernehmen statt
Benehmen) sind überhaupt nicht vorge-
sehen; sie müssen weiterhin von fort-
schrittlichen Ländergesetzen erhofft
werden. 

• Keine Nachbesserung der Vor-
schriften über die FFH-Verträglich-
keitsprüfung
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Zwar kein Bestandteil der Eingriffsrege-
lung, aber in diesem Zusammenhang
sinnvoll anzusprechen, sind die Vor-
schriften über die Prüfung der Verträg-
lichkeit von Projekten und Plänen nach
der FFH-Richtlinie. Die vorherige Bun-
desregierung hatte diese Vorschriften
mit den §§ 19 c-d BNatSchG im April
1998 in nationales Recht umgesetzt. Von
Anfang an bestanden Zweifel, ob diese
Umsetzung gemeinschaftsrechtskon-
form ist. Das Schreiben der EG-Kommis-
sion an den Bundesminister für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit vom
04.04.00 hat diese Zweifel noch be-
trächtlich vermehrt. Darin hat die EG-
Kommission der Bundesregierung mitge-
teilt, dass sie u. a. auch die Vorschriften
der FFH-Richtlinie über die Verträglich-
keitsprüfung in wichtigen Punkten nicht
als umgesetzt ansieht und die Bundesre-
gierung um Aufklärung ersucht. - Inwie-
weit die Bundesregierung eine kritische
Überprüfung der bisherigen nationalen
Vorschriften zur FFH-Verträglichkeits-
prüfung in Erwägung zieht, ist unklar.
Jedenfalls sieht der Entwurf des
BNatSchG keine Nachbesserungen vor,
sondern übernimmt diese Vorschriften
unverändert in den §§ 34-36 des Geset-
zesentwurfs. 
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